
  
 

Tagesordnung der 2. Sitzung des Jugendhilfeausschusses 

Mittwoch, 10.12.2014, 16:00 Uhr 

im Kleinen Sitzungssaal im Kreishaus Heinsberg 

 

Öffentlicher Teil 
 1.  „Frühe Hilfen“ – Vorstellung des Familienhebammendienstes und des Netzwerkes 
  
 2.  Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  im Kreisjugendamtsbezirk Heinsberg 
  
 3.  Überprüfung der Betreuungsangebote in Tageseinrichtungen für Kinder 
  
 4.  Kinder- und Jugendarbeit im Kreisjugendamtsbezirk Heinsberg 
  
 5.  Benennung von Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses für die Arbeitsgemeinschaften 

nach § 78 SGB VIII 
  
 6.  Schulsozialarbeit an kreiseigenen Schulen 
  
 7.  Haushalt 2015 für das Kreisjugendamt 
  
 8.  Anfragen 
  
 9.  Bericht der Verwaltung  

- Betreuungsgeld 
  
 



Erläuterungen 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Sitzung: öffentlich Vorlage: 0546/2014 
 
„Frühe Hilfen„ – Vorstellung des Familienhebammendienstes und des Netzwerkes 
 
Beratungsfolge: 
10.12.2014 Jugendhilfeausschuss 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  

 
Leitbildrelevanz: 3.1 Familie und Jugend 

 
Inklusionsrelevanz: ja 

 
 
Die am 01.04.2014 eingestellte Koordinatorin Dorothea Krollmann wird den Familienheb-
ammendienst und das Netzwerk  im Rahmen der „Frühen Hilfe“ im Jugendhilfeausschuss 
vorstellen. 
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Erläuterungen 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Sitzung: öffentlich Vorlage: 0547/2014 
 
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen  im Kreisjugendamtsbezirk Heinsberg 
 
Beratungsfolge: 
10.12.2014 Jugendhilfeausschuss 

 
Finanzielle Auswirkungen: Ziffer 2 bis zu 168.150 € 

 
Leitbildrelevanz: 3.1 Familie und Jugend 

 
Inklusionsrelevanz: Ja 

 
 
 
1. Inanspruchnahme der Tageseinrichtung für Kinder im Kindergartenjahr 

2015/2016 
 
 Nachdem die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder ihre Meldelisten zum 

15.11.2014 übersandt haben und parallel bei den Meldeämtern die Kinderzahlen er-
fragt wurden, konnte die Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder für das 
Kindergartenjahr 2015/2016 ermittelt werden. Aus der beigefügten Anlage 1 ist zu 
entnehmen, dass auf der Ebene des Kreisjugendamtsbezirk 43,6 % der Kinder im Alter 
von 1 bis unter 3 Jahre  für einen Kindergartenplatz angemeldet wurden. Besonders 
auffällig ist die Anmeldequote bei den Kindern im Alter von 2 Jahre bis unter 3 Jahre. 
Auf Kreisebene beträgt die Anmeldequote 60,8 % und in Wegberg 69,6 %. 

 
 Im jetzt laufenden Kindergartenjahr sind die Quoten ähnlich. Auf Ebene des Kreisju-

gendamtsbezirk war die Anmeldequote 44 %. 
 
 Da bisher die Bedarfsplanung auf eine Quote von 40 % + „x“ ausgerichtet war ist zu 

prüfen, in welchen Kommunen weitere Plätze geschaffen werden müssen, auch im 
Hinblick darauf, dass Übergangslösungen (z. B. Gruppenüberschreitungen und Con-
tainerlösungen in Wegberg und Übach-Palenberg) entfallen sollen. 

 
 Der Bund stellt bis zum Jahr 2018 weitere Mittel zur Verfügung. Das Kreisjugendamt 

erhält 614.026,37 €. 
 
 Mit diesen Bundesmitteln können die Ausstattungen der vom Jugendhilfeausschuss 

bereits genehmigten Investorenprojekte gefördert werden. Es handelt sich hierbei um 
die Projekte 

 
 - AWO, Comeniusstraße     75.600 € 
 - AWO, Boscheln      50.400 € 
 - Johanniter, Orsbeck      88.200 € 
          Gesamt       214.200 € 
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 Die verbleibenden ca. 400.000 € stehen für weitere Investitionsmaßnahmen zur Verfü-
gung (gfs. in Wegberg, Übach-Palenberg) Der Jugendhilfeausschuss wird hierüber  
zeitnah informiert. 

 
2. Überbelegungen im Kindergartenjahr 2014/2015 
 
 Wegen der hohen Nachfrage nach Kindergartenplätzen im Kindergartenjahr 

2014/2015 waren Überbelegungen notwendig. In den 48 Kindergärten des Kreisju-
gendamtsbezirks ergeben sich gemäß der Antragstellung zum 15. März 2014 insge-
samt 185 Überbelegungen. Bei der Planung und den hierzu notwendigen Abstim-
mungsgesprächen trugen 3 katholische Träger das Problem vor, dass eine Rückfinan-
zierung des Trägeranteils für Überbelegungen vom Bistum Aachen nicht refinanziert 
werden. Diese Träger waren nur unter dem Vorbehalt einer Finanzierung des Träger-
anteils durch den Kreis bereit, Überbelegungen zuzustimmen. Sie haben die Finanzie-
rung der Trägeranteile beantragt. 

 
 Eine rechtliche  Prüfung ergab, dass die Jugendhilfeplanung nur im Einvernehmen mit 
 dem Träger eine Überbelegung erwarten kann. Wenn eine Überbelegung im Rahmen 
 der Jugendhilfeplanung gefordert wird, muss der Trägeranteil durch das Jugendamt 
 übernommen werden. 
 

Die oben erwähnten 3 katholischen Träger haben  insgesamt 37 Plätze  bereitgestellt. 
Allerdings sind noch nicht alle Plätze von Beginn des Kindergartenjahres 2014/2015 
an belegt worden. Berücksichtigt man die bisher erfolgten Belegungen und die maxi-
mal mögliche Belegung für den Rest des Kindergartenjahres, ergibt sich bei den vg. 
Anträgen ein Aufwand von 30.000 €. Sofern auch andere Träger die Finanzierung von 
Überbelegungen beantragen, ergibt sich bei geplanten 185 Plätzen folgender Aufwand: 

 
 - Kirchliche Träger, finanzschwache Träger und Elternvereine ca.   95.350 €, 
 - Kommunale Träger                                                              ca.   72.800 €. 
          Gesamt                                                                                ca. 168.150 € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreis übernimmt im Rahmen der Betriebskostenförderung auf Antrag die Trägeranteile 
für Überbelegungen. 
 
   
 



Anlage 1 zu TOP 2

Stand: November 2014
Ort Kinder Anmeldungen Quote

U2 92 24 26,1%
U3 97 60 61,9%
sa. U 189 84 44,4%

U2 93 14 15,1%
U3 91 29 31,9%
sa. U 184 43 23,4%

U2 191 68 35,6%
U3 187 122 65,2%
sa. U 378 190 50,3%

U2 60 8 13,3%
U3 61 31 50,8%
sa. U 121 39 32,2%

U2 115 27 23,5%
U3 134 88 65,7%
sa. U 249 115 46,2%

U2 187 50 26,7%
U3 191 133 69,6%
sa. U 378 183 48,4%

U2 738 191 25,9%
U3 761 463 60,8%
sa. U 1499 654 43,6%

Übach-
Palenberg

U3- Quoten der Anmeldungen für das 
Kindergartenjahr 2015/2016

Gangelt

Selfkant

Kreis

Waldfeucht

Wassenberg

Wegberg
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Erläuterungen 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Sitzung: öffentlich Vorlage: 0548/2014 
 
Überprüfung der Betreuungsangebote in Tageseinrichtungen für Kinder 
 
Beratungsfolge: 
10.12.2014 Jugendhilfeausschuss 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: - 

 
Leitbildrelevanz: 3.1 Familie und Jugend 

 
Inklusionsrelevanz: ja 

 
Der Jugendhilfeausschuss hat die Verwaltung mit Beschluss vom 30.04.2014 beauftragt zu 
prüfen, ob die Angebote der Kindertagesstätten in den nachfolgenden genannten Bereichen 
für die jeweiligen Quartiere ausreichend sind: 
 
1. Betreuung in den Tagesrandbreiten insbesondere nach Beendigung der allgemeinen Öff-

nungszeiten 
2. Öffnung der Kindertagesstätten an sogenannten Brückentagen 
3. Durchgehende Betreuung in Zeiten der Schulferien. 
 
Die Verwaltung des Jugendamtes nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
 
1. Tagesrandzeitenbetreuung 
 Die Betreuung vor Öffnung bzw. nach Schließung einer Tageseinrichtung für Kinder 

führt in Einzelfällen zu Problemen. Im Rahmen der Tagespflege konnten jedoch diese 
Einzelfälle stets gelöst werden. Der Kreis verfügt über 80 Tagespflegepersonen. 

 
2. Öffnungszeiten der Kindertagesstätten an sogenannten „Brückentagen“ 
 Ein Betreuungsbedarf an „Brückentagen“ besteht nur in Einzelfällen, da viele Eltern an 

diesen Tagen auch arbeitsfrei haben. Die Tageseinrichtungen geben frühzeitig bekannt, 
an welchen "Brückentagen" sie schließen. Versorgungsprobleme sind von den Tagesein-
richtungen nicht mitgeteilt worden.  

  
3. Betreuung in den Schulferien 

Nach § 13 e Abs. 2 KiBiz sind die Kindertageseinrichtungen verpflichtet, ganzjährig eine 
regelmäßige  Betreuung  und  Förderung aller   aufgenommenen Kinder zu gewährleisten. 

 Die Anzahl der jährlichen Schließtage (ohne Samstage, Sonn- und Feiertage) soll 20 und 
darf 30 Öffnungstage nicht überschreiten. 

 
 Im Kreisjugendamtsbezirk Heinsberg besteht die Absprache mit den Tageseinrichtungen 

für Kinder, dass auf der  Ebene der jeweiligen Kommune die Tageseinrichtungen ihre 
Schließung absprechen. So ist gewährleistet, dass in den Sommerferien durchgängig Ta-
geseinrichtungen für Kinder geöffnet sind. Sofern in Einzelfällen ein Bedarf besteht, 
können Kinder von den Tageseinrichtungen aufgenommen werden, die auf Ebene der 
Kommune nicht geschlossen haben. 
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Erläuterungen 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Sitzung: öffentlich Vorlage: 0549/2014 
 
Kinder- und Jugendarbeit im Kreisjugendamtsbezirk Heinsberg 
 
Beratungsfolge: 
10.12.2014 Jugendhilfeausschuss 

 
Finanzielle Auswirkungen: Ca. 50.000,00 € p. a. 

 
Leitbildrelevanz: 3.1 Familie und Jugend 

 
Inklusionsrelevanz: ja 

 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat die Verwaltung beauftragt, für die Kinder- und Jugendarbeit im 
Kreisjugendamtsbezirk Heinsberg eine umfassende Bedarfsuntersuchung  durchzuführen. 
Zurzeit wird das Sozialmonitoring aufgebaut. Die Daten der einzelnen Kommunen des Krei-
ses sind erhoben. In Absprache mit den 4 Stadtjugendämtern und dem Kreisjugendamt sowie 
der Stabsstelle Demographischer Wandel und Sozialplanung sollen bis Ende des Jahres 2014 
auch Daten der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Jugendgerichtshil-
fe) "eingepflegt" werden. 
 
Nach "Einpflegung" dieser Fallzahlen liegen gesicherte Sozialdaten über die jeweiligen Sozi-
alräume und Quartiere vor. 
 
Unabhängig hiervon wurden mit der Katholischen Fachhochschule in Aachen Gespräche ge-
führt, zuletzt am 18. November 2014, ob diese anhand der Sozialdaten aus dem Sozialmonito-
ring die Bedarfsanalyse des Kreisjugendamtes begleiten könnte. 
 
Im Gespräch am 18. November 2014 erklärten Vertreter der Katholischen Fachhochschule 
nach vorheriger eigener interner Abstimmung,  dass sie bereit wären, eine Bedarfsanalyse zu 
erstellen. Sie erklärten, dass sie bis Mitte Februar 2015 ein Angebot hinsichtlich der Kosten, 
des Umfangs und des strukturellen Aufbaus einer Bedarfsanalyse unterbreiten werden. 
 
Seitens der Verwaltung wird darauf hingewirkt, dass die Untersuchung bis Mitte 2015 vor-
liegt. 
 
Die Verwaltung des Jugendamtes hält eine wissenschaftliche Bedarfsanalyse durch die Katho-
lische Fachhochschule für geboten, u. a. auch aus Gründen der Objektivität. Die wissenschaft-
liche Begleitung gewährleistet auch eine Verbesserung der Entscheidungsqualität. Dies ist im 
Hinblick auf immer knapper werdende finanzielle Ressourcen notwendig.   
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Erläuterungen 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Sitzung: öffentlich Vorlage: 0550/2014 
 
Benennung von Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses für die Arbeitsgemeinschaften 
nach § 78 SGB VIII 
 
Beratungsfolge: 
10.12.2014 Jugendhilfeausschuss 

 
Finanzielle Auswirkungen: - 

 
Leitbildrelevanz: 3.1 Familie und Jugend 

 
Inklusionsrelevanz: - 

 
 
Seit Jahren bestehen im Kreis Heinsberg Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII für die 
Bereiche „Hilfe zur Erziehung“, „Erziehungsberatung“ und „Tageseinrichtung für Kinder“. 
Den Arbeitsgemeinschaften gehören die im Kreis Heinsberg bestehenden Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe (4 Stadtjugendämter und Kreisjugendamt) sowie die anerkannten Träger der 
freien Jugendhilfe und privater Träger an. 
 
Ziele und Aufgaben der Arbeitsgemeinschaften sind: 
 
- Sicherung einer kontinuierlichen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen öf-

fentlicher und freier Jugendhilfe 
- Abstimmung von geplanten Maßnahmen mit dem Ziel einer Vernetzung von Einrichtun-

gen, Diensten und Veranstaltungen 
- Absprache, Planung und Durchführung von trägerübergreifenden Projekten und 
- Erarbeitung von Stellungnahmen und Empfehlung zu Kinder- und Jugendhilfe für den 

Jugendhilfeausschuss 
 
Die Arbeitsgemeinschaften treten bei Bedarf, mindestens aber zweimal jährlich zusammen. 
Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
 
Nach den Geschäftsordnungen der Arbeitsgemeinschaften  kann ein Mitglied des Jugendhil-
feausschusses des Kreises an den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft mit beratender Stimme 
teilnehmen. Für jede Arbeitsgemeinschaft ist 1 beratendes und 1 stellv. beratendes Mitglied 
zu benennen, also insgesamt 3 beratende und 3 stellvertretende Mitglieder. 
 
Nach jeder Neuwahl sind die beratenden Mitglieder von den jeweiligen Jugendhilfeausschüs-
sen neu zu benennen. 
 
 
 
 
 
 
 

Ö  5



2 
 

 
In der letzten Wahlperiode waren folgende Mitglieder des Jugendhilfeausschusses des Kreises 
beratende Mitglieder in den nachstehenden Arbeitsgemeinschaften: 
 

Arbeitsgemeinschaft Ausschussmitglieder 

Tageseinrichtung für Kinder 
Hedwig Klein, 
Vertreterin: 
Dr. Christiane Leonards-Schippers 

Hilfe zur Erziehung 
Andrea Reh 
Vertreter: 
Michael Stock 

Erziehungsberatung 
Ilse Lüngen 
Vertreterin: 
Maria Hasert 

 
 
Die Fraktionen werden gebeten, Vorschläge zu unterbreiten. 
 
 



Erläuterungen 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Sitzung: öffentlich Vorlage: 0551/2014 
 
Schulsozialarbeit an kreiseigenen Schulen 
 
Beratungsfolge: 
10.12.2014 Jugendhilfeausschuss 
18.12.2014 Kreistag 

 
Finanzielle Auswirkungen: 66.000,00 € 

 
Leitbildrelevanz: 3.1 Familie und Jugend 

 
Inklusionsrelevanz: Ja 

 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen wird in den nächsten drei Jahren (2015 bis 2017) für die 
Schulsozialarbeit Mittel zur Verfügung stellen. Das Land tritt nur zeitlich befristet ein, denn 
es sieht weiterhin den Bund in der Pflicht, die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- 
und Teilhabepakets in Deutschland zu finanzieren. Details zum Verwaltungsverfahren sind 
noch nicht bekannt. 
 
Schulsozialarbeit an Schulen der Städte und Gemeinden 
Die Finanzierung der Schulsozialarbeit aus Bundesmitteln an Schulen der Städte und Ge-
meinden endete zum 31.07.2014. Wegen der nun möglichen Finanzierung der Schulsozialar-
beit aus Landesmitteln an Schulen in den Kommunen des Kreises wird ein Interessenbekun-
dungsverfahren durchgeführt. In diesem Verfahren wird darauf hingewiesen, dass entgegen 
der bisherigen Förderung aus Bundesmitteln die Landesförderung einen Eigenanteil von 40 % 
vorgibt. Der Eigenanteil von 40 % wäre von der jeweiligen Kommune zu leisten.  
 
Schulsozialarbeit an kreiseigenen Schulen 
Aus Bundesmittel wurden bis zum 31.07.2014 an den kreiseigenen Schulen 2,75 Schulsozial-
arbeiterstellen finanziert: 
 
- Berufskolleg Erkelenz   1,0 
- Berufskolleg EST Geilenkirchen  0,75 
- Janusz-Korczak-Schule   1,0 
 (Bauernhofprojekt) 
 
Die Verwaltung des Jugendamtes empfiehlt die Weiterführung der Schulsozialarbeit an kreis-
eigenen Schulen. Inhaltlich wurde die Arbeit der Schulsozialarbeit an den kreiseigenen Schu-
len nie in Frage gestellt. Es besteht jedoch ein Beschluss des Kreistages vom 19.12.2013, dass 
fehlende Bundesmittel nicht durch Kreismittel ersetzt werden sollen. 
 
a) Berufskollegs  
 Ausgehend von ca. 40.000 € für eine Vollzeitstelle ergeben sich für die 1,75 Stellen an 
 den Berufskollegs ein Finanzierungsaufwand von 70.000 €. Der 40 %-ige Eigenanteil 
 aus Kreismitteln würde demnach 28.000 € betragen. 
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b) Bauernhofprojekt 

Der Kreis Heinsberg erhält ab 2015 nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Auf
 wendungen für die schulische Inklusion einen Belastungsausgleich (Inklusionspau-
schale) wie folgt: 

 
 - Korb I    10.728,70 € 
 - Korb II 108.149,50 €. 
 

Bei den Mitteln aus dem Belastungsausgleich handelt es sich um allgemeine De-
ckungsmittel, die in den Kreishaushalt eingestellt werden können und über den der 
Kreis frei verfügen darf. Eine Berichtspflicht gegenüber dem Land besteht nicht. 
 
Der Betrag aus Korb I kann für bauliche Veränderungen genutzt werden. 
 
Die Pauschale aus Korb II in Höhe von 108.149,50 € darf nicht zur Finanzierung von 
Individualansprüchen von Kindern mit Behinderung nach dem SGB VIII bzw. SGB 
XII verwandt werden. Sie kann u. a. für nicht schulisches Personal eingesetzt werden. 
 
Die Personalkosten des Sozialarbeiters für das Bauernhofprojekt betragen 38.000 €, 
die wie folgt finanziert werden können: 
 
60 % Landesmittel Schulsozialarbeit  = 22.800 € 
40 % Inklusionspauschale   = 15.200 € 
 
Aus der beigefügten Anlage zu TOP 6 ist die Problematik Zielsetzung sowie die bishe-
rige Finanzierung des Bauernhofprojekts nochmals dargestellt, insbesondere für die 
neuen Ausschussmitglieder. 

 
Wegen der Bereitstellung von Landesmittel für Schulsozialarbeit und deren Verwen-
dung ist auch eine Entscheidung des Kreistages notwendig. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Jugendhilfeausschuss spricht sich für eine Fortsetzung der bisher aus Bundesmitteln fi-
nanzierten Schulsozialarbeit an kreiseigenen Schulen aus. Der dargestellten Finanzierung 
wird zugestimmt. 
 
   
 



Anlage zu TOP 6 
 
 
Darstellung des Problems, der Ziele und der Finanzierung des Bauernhofprojektes 
Die Janusz-Korczak-Schule erklärte seit Jahren, dass zunehmend Schülerinnen und Schüler 
der Janusz-Korczak-Schule sich erzieherischen und pädagogischen Maßnahmen weitgehend 
verschließen, im Unterricht nicht mitarbeiten oder sich aktiv und/oder passiv verweigern bzw. 
durch destruktive Interaktionen andere Schüler in der Teilnahme am Unterricht stören. 
 
Zur Vermeidung nachstehender schulrechtlicher Ordnungsmaßnahmen: 
Ruhen der Schulpflicht 
Ausschluss vom Unterricht 
Entlassung von der Schule 
wurde eine Alternative gesucht. 
 
Aus der Sicht der Verwaltung des Jugendamtes als auch der Schule war es geboten, bereits 
frühzeitig jungen Menschen durch entsprechende präventive Maßnahmen Hilfe anzubieten, 
damit sich bestimmte Verhaltensmuster nicht manifestieren. Ein frühzeitiges Hilfsangebot 
kann dazu führen, dass spätere erzieherische Maßnahmen mit einem entsprechenden 
Kostenaufwand vermieden werden können. So belaufen sich z. B. derzeit die monatlichen 
Kosten für eine stationäre Heimerziehung auf 3.500,00 bis 4.000,00 Euro (42.000,00 bis 
48.000,00 Euro jährlich). 
 
Ausschlaggebend war jedoch  nicht der finanzielle Aspekt, sondern vordergründig war und ist 
Ziel, jungen Menschen vernünftige Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. 
 
Von daher wurde von der Schule ein Bauernhofprojekt konzipiert mit nachstehenden 
Eckpunkten: 
- Beschulung von gleichzeitig maximal 8 SchülerInnen der Sekundarstufe I 
- Möglichkeit einer zeitlich begrenzten Teilnahme an präventiven Maßnahmen für 
 SchülerInnen der Primarstufe 
- Schaffung eines Lebensraums, der den SchülerInnen die Möglichkeit gibt, ihren 
 emotionalen Entwicklungsbedarf zu bearbeiten 
- Reintegration in den Unterricht der Janusz-Korczak-Schule 
- Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation 
 
Die Finanzierung des Projektes erfolgte überwiegend aus Kreismitteln. Nur der Sozialarbeiter 
wurde aus Bundesmitteln im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes bezahlt. Die 
Finanzierung von Schulsozialarbeiter wurde Ende 2013 eingestellt. Aus übertragenen 
Bundesmitteln konnte bis zum 31. Juli 2014 die Finanzierung erfolgen. 
 
Wegen dann fehlender Bundesmittel sollte das Bauernhofprojekt zum 31.07.2014 beendet 
werden. Aufgrund einer Spende der Kreissparkasse kann das Projekt bis zum 31.01.2015 (1. 
Halbschuljahr 2014/15) weitergeführt werden. 
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Erläuterungen 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Sitzung: öffentlich Vorlage: 0552/2014 
 
Haushalt 2015 für das Kreisjugendamt 
 
Beratungsfolge: 
10.12.2014 Jugendhilfeausschuss 

 
Finanzielle Auswirkungen: Jugendamtsumlage Anlage 1 

  
Leitbildrelevanz: 3.1 Familie und Jugend 

 
Inklusionsrelevanz: ja 

 
 
Den Anlagen zum Tagesordnungspunkt 7 ist ein Überblick über die Vorstellungen der Ver-
waltung des Kreisjugendamtes zu den Haushaltsansätzen für das Haushaltsjahr 2015 zu ent-
nehmen. Diese Vorstellungen liegen auch dem Kämmerer vor. 
 
Anlage I enthält einen Gesamtüberblick über die Erträge und Aufwendungen der Haushalts-
jahre 2011 bis 2015 in den einzelnen Produktgruppen, welche in die Berechnung der Jugend-
amtsumlage einfließen. Die Prozentangaben geben die Veränderungen der Erträge bzw. Auf-
wendungen sowie des Zuschussbedarfs gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 an. 
 
Die Erträge und Aufwendungen für die Werkeinrichtung, die Schulwerkstatt für Jugendliche, 
die Schulsozialarbeit, die Erziehungsberatungsstellen, die Elterngeldstelle und die Jugend-
zeltplätze des Kreises Heinsberg bleiben unberücksichtigt, da diese Kosten im Rahmen der 
allgemeinen Kreisumlage finanziert werden. 
 
Als Anlage 2 ist eine Darstellung über sämtliche vom Jugendamt bewirtschafteten Abrech-
nungsobjekte/Leistungen mit Erläuterungen beigefügt. Die Personal- und Gemeinkosten sind 
dabei nicht erfasst. 
 
Die Verwaltung wird den Jugendamtsetat in der Sitzung näher erläutern und auf aktuelle Ent-
wicklungen eingehen. 
 
Die Jugendamtsumlage erhöht sich um ca. 673.000,00 Euro, was im Wesentlichen auf den 
Mehraufwand für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege zurück-
zuführen ist. 
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2011                 
Ergebnis

2012                    
Ergebnis

2013                   
Ergebnis

2014                           
Ansatz

2015           
Ansatz

Veränderung zu 
2014

2011                 
Ergebnis

2012                    
Ergebnis

2013                   
Ergebnis

2014                           
Ansatz

2015           
Ansatz

Veränderung zu 
2014

0601 Tageseinrichtungen/Pflege 208.264,00 €       237.232,00 €        223.839,00 €       254.100,00 €        352.400,00 €       98.300,00 €        427.896,00 €        447.820,00 €        600.322,00 €        534.400,00 €        651.400,00 €        117.000,00 €        18.700,00 €      4,97%

0602 Tageseinrichtungen 9.509.331,00 €    10.823.469,00 €   12.030.572,00 €  12.615.000,00 €   13.957.982,00 €  1.342.982,00 €   15.869.845,00 €   17.132.091,00 €   19.016.426,00 €   19.874.000,00 €   21.856.000,00 €   1.982.000,00 €     639.018,00 €    9,15%

0603 Kinder- und Jugendarbeit -  €                    -  €                    546,00 €              500,00 €               500,00 €              -  €                   52.041,00 €          55.848,00 €          41.758,00 €          70.700,00 €          65.700,00 €          5.000,00 €-            5.000,00 €-        -12,13%

0604 Einrichtungen Kinder- und 
Jugendarbeit - Jugendamtsumlage 82.637,00 €         82.637,00 €          82.637,00 €         82.600,00 €          82.600,00 €         -  €                   500.095,00 €        517.352,00 €        583.887,00 €        620.000,00 €        620.000,00 €        -  €                    -  €                 0,00%

0605 Sonstige Leistungen HzE - 
Jugendamtsumlage 2.218.252,00 €    1.894.975,00 €     2.075.227,00 €    2.160.500,00 €     2.358.300,00 €    197.800,00 €      10.512.688,00 €   10.453.899,00 €   10.505.871,50 €   11.239.200,00 €   11.457.700,00 €   218.500,00 €        20.700,00 €      0,25%

0606 Erziehungsberatungsstellen -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                   475.026,00 €        395.488,00 €        477.915,00 €        507.000,00 €        507.000,00 €        -  €                    -  €                 0,00%

0607 Unterhaltsvorschuss 889.520,00 €       881.422,00 €        889.520,00 €       782.000,00 €        782.000,00 €       -  €                   1.155.611,00 €     1.220.674,00 €     1.155.611,00 €     1.278.300,00 €     1.278.300,00 €     -  €                    -  €                 0,00%

0608 Elterngeld -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                   -  €                    309,00 €               -  €                    2.000,00 €            2.000,00 €            -  €                    -  €                 0,00%

Jugendamtsumlage 12.908.004,00 €  13.919.735,00 €   15.302.341,00 €  15.894.700,00 €   17.533.782,00 €  1.639.082,00 €   28.518.176,00 €   29.827.684,00 €   31.903.875,50 €   33.616.600,00 €   35.929.100,00 €   2.312.500,00 €     673.418,00 €    4,06%

633.818,00 €    3,64%

Veränderung  zu 2014

Ertrag Aufwand Zuschussbedarf

 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - insgesamt                     

Ö  7
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Produkt  
Leistung         Bezeichnung E 

= 
   

   
Ei

nn
ah

m
e

K
U

= 
K

re
is

-
um

la
ge

Konto Ergebnis 2011  Ergebnis 2012  Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Veränderung  

06010101 Zuweisungen des Landes zur 
Sprachförderung in Tageseinrichtungen E 414100 122.828 € 115.165 € 112.400 € 130.400 € 220.400 € 90.000 €

06010101 Kreiszuweisungen zur Sprachförderung in 
Tageseinrichtungen – kommunale Träger 531200 5.865 € 6.125 € 14.000 € 6.000 € 36.000 € 30.000 €

06010101 Kreiszuschüsse zur Sprachförderung in 
Tageseinrichtungen – freie Träger - 531800 116.905 € 109.040 € 119.350 € 124.400 € 184.400 € 60.000 €

06010102 Beiträge Offene Ganztags Schule 531800 150.784 € 213.002 € 266.933 € 190.000 € 210.000 € 20.000 €

06010200 Kosten-/Elternbeiträge Tagespflege E 421101 9.628 € 45.692 € 34.498 € 45.000 € 35.000 € -10.000 €

06010200 Landeszuschuss Tagespflege E 414100 75.808 € 76.375 € 76.941 € 78.700 € 97.000 € 18.300 €

06010200 Tagespflege 533100 154.342 € 119.653 € 194.788 € 205.000 € 215.000 €        10.000 €

06010200 Tagespflege Kostenanteil VHS 529100 0 € 0 € 5.251 € 9.000 € 6.000 € -3.000 €

06020100 Elternbeiträge Tageseinrichtungen E 422101 2.290.744 € 1.914.635 € 2.073.736 € 2.100.000 € 2.250.000 € 150.000 €

06020100 Landeszuweisungen Tageseinrichtungen - 
Kindpauschalen/Konnexität - E 41410001 6.734.707 € 8.334.336 € 9.433.746 € 10.513.000 € 9.391.982 € -1.121.018 €

06020100 Landeszuweisungen Tageseinrichtungen - 
Ausgleich Elterbeitragsbefreiung - E 41410002 0 € 0 € 0 € 0 € 830.000 € 830.000 €

06020100 Landeszuweisungen Tageseinrichtungen - U 
3 Pauschalen - E 41410003 0 € 0 € 0 € 0 € 836.000 € 836.000 €

06020100 Landeszuweisungen Tageseinrichtungen - 
Familienzentren - E 41410004 0 € 0 € 0 € 0 € 182.000 € 182.000 €

06020100 Landeszuweisungen Tageseinrichtungen - 
Verfügungspauschalen - E 41410005 0 € 0 € 0 € 0 € 291.000 € 291.000 €

06020100 Landeszuweisungen Tageseinrichtungen - 
plusKITA - E 41410006 0 € 0 € 0 € 0 € 175.000 € 175.000 €

Erläuterung

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt für jedes in - oder 
außerhalb einer Tageseinrichtung sprachlich zu fördernde Kind 
vom 4. Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Landeszuschuss von 
356,00 Euro. Durch die Revision Kibiz läuft diese Förderung aus. 
Zur Verteilung an Kitas mit besonderem Sprachförderbdarf erhält 
das Kreisjugendamt 90.000,00 Euro. Die Einnahmen sind 
zweckgebunden für Ausgaben der Sprachförderung bei Konto 
5312000000 und 5318000000. 
Die bei diesem Produkt vereinnahmten Landesmittel werden an die 
Träger kommunaler Tageseinrichtungen weiter geleitet. 

s. Konto 531200 - Weiterleitung an  freien Träger 

Die vom Jugendhilfeausschuss in 2007 verabschiedeten 
Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der 
offenen Ganztagsschule führen aufgrund von weiter steigenden 
Fallzahlen zu Ausgabenerhöhungen. 
Aufgrund der laufenden Erträge und des Ergebnisses aus 2013 
muss der Ansatz reduziert werden. Die durch das Land zum 
Ausgleich der Einnahmeausfälle für das beitragsfreie 
Kindergartenjahr geleisteten Zahlungen sind bei 
Abrechnungsobjekt 06020100 unter Konto 414100 erfasst.
Das Land NRW beteiligt sich mit 758,00 € im Kindergartenjahr je 
Kind an den Kosten der Kindertagespflege. Der  Landeszuschuss 
sollte für ca. 128 Kinder eingeplant werden.
Seit dem 01. August 2013 haben alle ein- und zweijährigen Kinder 
einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in 
Kindertagespflege. Die Fallzahlen sind kontinuierlich auf aktuell 56 
Kinder in Tagesbetreuung angestiegen. Die jährlichen 
Aufwendungen für die Tagespflegepersonen liegen zwischen 500 € 
und 9.000 € je Fall. Für die Annahme unveränderter Fallzahlen ist 
der Ansatz zu erhöhen.

Nachdem die Erträge nach der Elternbeitragsbefreiung für das 
letzte Kindergartenjahr zunächst gesunken waren, steigen diese 
seit dem Haushaltsjahr 2013 wieder an, weshalb mit einem Anstieg 
der Erträge um ca. 5,5 % gegenüber dem Vorjahr gerechnet werden 
kann. Die durch das Land zum Ausgleich der Einnahmeausfälle 
geleisteten Erstattungen sind unter Konto 41410002 erfasst.

Der für die von der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises 
Heinsberg durchgeführten Aus- und Fortbildungen von 
Tagespflegepersonen zu tragende Kostenanteil wird dem Ergebnis 
2013 angepasst.

Die Landesmittel wurden unter Berücksichtigung des 
Bewilligungsbescheides des Landesjugendamtes sowie des 
weiteren Ausbaus der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und 
der deutlichen Zunahme bei der 45-Stunden-Betreuung ermittelt. 
Die Landeszuschüsse werden für das Haushaltsjahr 2015 erstmals 
differenziert dargestellt. Hier wird der Ansatz für die 
Kindpauschalen einschließlich der Steigerung um 1,5 % ab dem 
01.08.2015 erfasst - § 21 Abs. 1 und § 21 Abs. 8 KiBiz -.
s. zu Konto 41410001 - Ausgleichszahlungen des Landes für die 
Kostenbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr -  § 21 Abs. 10 
i.V.m § 22 Abs. 4 KiBiz -.
s. zu Konto 41410001 - zusätzliche Pauschalen im Rahmen der U 3 
Betreuung - § 21 Abs. 3 KiBiz.
s. zu Konto 41410001 - Zuschuss Familienzentren - § 21 Abs. 4 und 
5 KiBiz. 

s. zu Konto 41410001 - Verfügungspauschalen - § 21 Abs. 3 KiBiz. 

s. zu Konto 41410001 - Landeszuschuss für Bildungsgerechtigkeit 
in Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern 
mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses. - § 
21a i. V. mit § 16a KiBiz -. 
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06020100 Rückzahlung Betriebskostenzuschüsse E 422104 0 € 0 € 0 € 1.000 € 1.000 € 0 €

06020100 Kreiszuweisungen Tageseinrichtungen - 
kommunale Träger - 53120000 2.007.920 € 2.224.436 € 2.366.760 € 2.477.000 € 2.561.000 € 84.000 €

06020100
Kreiszuweisungen Tageseinrichtungen 
kommunale Träger - Weiterleitung 
Landeszuschuss U 3 Pauschalen -

53120003 0 € 0 € 0 € 0 € 139.300 € 139.300 €

06020100
Kreiszuweisungen Tageseinrichtungen 
kommunale Träger -  Weiterleitung 
Landeszuschuss Familienzentren -

53120004 0 € 0 € 0 € 0 € 26.000 € 26.000 €

06020100
Kreiszuweisungen Tageseinrichtungen 
kommunale Träger - Weiterleitung 
Verfügungspauschale -

53120005 0 € 0 € 0 € 0 € 43.000 € 43.000 €

06020100 Kreiszuschüsse Betriebskosten 
Tageseinrichtungen - freie Träger - 53180000 13.292.602 € 14.266.151 € 15.837.778 € 17.336.000 € 17.750.000 € 414.000 €

06020100
Kreiszuweisungen Tageseinrichtungen freie 
Träger - Weiterleitung Landeszuschuss U 3 
Pauschalen -

53180003 0 € 0 € 0 € 0 € 696.700 € 696.700 €

06020100
Kreiszuweisungen Tageseinrichtungen freie 
Träger -  Weiterleitung Landeszuschuss 
Familienzentren -

53180004 0 € 0 € 0 € 0 € 156.000 € 156.000 €

06020100
Kreiszuweisungen Tageseinrichtungen freie 
Träger - Weiterleitung Verfügungspauschale  
-

53180005 0 € 0 € 0 € 0 € 248.000 € 248.000 €

06020100
Kreiszuweisungen Tageseinrichtungen freie 
Träger - Weiterleitung Landeszuschuss  
plusKITA -

53180006 0 € 0 € 0 € 0 € 175.000 € 175.000 €

06020101 Investitionenszuweisungen Land E 414100 483.880 € 574.498 € 523.090 € 1.000 € 1.000 € 0 €

06020101 Investitionszuweisungen Kreis - kommunale 
Träger 531200 410.282 € 412.250 € 268.322 € 500 € 500 € 0 €

06020101 Investitionszuschüsse Kreis - freie Träger 531800 159.041 € 229.254 € 254.768 € 500 € 500 € 0 €

06020101 Investitionszuschüsse Kreis - freie Träger 5721000 0 € 0 € 288.798 € 60.000 € 60.000 € 0 €

06030100 Kosten für die Jugendhilfeplanung 529100 4.641 € 14.042 € 0 € 5.000 € 5.000,00 €       0 €

Eine Rückzahlungsverpflichtung für Betriebskostenzuschüsse 
dürfte nur noch im Einzelfall bestehen
Der Ansatz wurde auf der Grundlage des Haushaltsvollzugs 2013 
ermittelt und stellt für das Jahr 2015 erstmals ausschließlich die 
Aufwendungen aus Kreismitteln dar. Die Ansätze für die weiter 
geleiteten Landeszuschüsse sind separat angeführt.  Auch in 2015 
ist mit steigenden Kosten im Hinblick auf das 
Kinderbildungsgesetz zu rechnen. Für die weitere 
Inanspruchnahme von U 3 - Betreuungsplätzen sind entsprechende 
Kosten zu berücksichtigen. Die Zunahme der 45-Stunden-
Betreuung wurde ebenfalls einkalkuliert.
Ansatz für die an die kommunalen Träger weiter geleiteten 
Landeszuschüsse - zusätzliche U 3 Pauschalen -.

Ansatz für die an die kommunalen Träger weiter geleiteten 
Landeszuschüsse für Familienzentren.

Ansatz für die an die kommunalen Träger weiter geleiteten 
Landeszuschüsse als Verfügungspauschale.

s. Erläuterungen zu Konto 531200 - Kreiszuweisungen 
Betriebskosten Tageseinrichtungen kommunale Träger. 

s. Erläuterungen zu Konto 531200 - Kreiszuweisungen 
Betriebskosten Tageseinrichtungen kommunale Träger. 

s. Erläuterungen zu Konto 531200 - Kreiszuweisungen 
Betriebskosten Tageseinrichtungen kommunale Träger. 

s. Erläuterungen zu Konto 531200 - Kreiszuweisungen 
Betriebskosten Tageseinrichtungen kommunale Träger. 

Ansatz für die an die freien Träger weiter geleiteten 
Landeszuschüsse zum Programm "plusKITA".

Investitionszuschüsse werden durch das Land grundsätzlich nicht 
mehr gewährt und sind nur noch im Ausnahmefall zu erwarten, 
falls an andere Jugendämter gewährte Zuschüsse an das Land 
zurückfließen und von dort erneut verteilt werden. Die Einnahmen 
sind zweckgebunden für Ausgaben unter Konto 5312 und 5318 

Soweit das Land im Einzelfall noch Landeszuweisung zum Bau und 
zur Einrichtung von Tageseinrichtungen zur Schaffung von Plätzen 
für Kinder unter 3 Jahren gewährt,  werden diese an die 
kommunalen Träger weitergeleitet. 

s. Konto 531200 - Weiterleitung an freie Träger

Die vom Kreistag 2012 bewilligten Kreismittel für den Ausbau der 
U3-Betreuung sind eingeplant, um kurzfristig beim entsprechenden 
Planungsfortschritt und bei der Zustimmung des Landes zum 
vorzeitigen Maßnahmebeginn zusätzliche Aus- und Umbauten von 
Tageseinrichtungen für Kinder zu ermöglichen, insbesondere mit 
Blick auf den erweiterten Rechtsanspruch ab dem 01.08.2013. Der 
Aufwand beträgt 1.200.000 € und wird auf 20 Jahre mit jährlich 
60.000 € abgeschrieben. 

Für die Jugendhilfeplanung ist in Teilbereichen voraussichtlich die 
Auftragserteilung an ein Institut erforderlich. Der Ansatz bleibt 
gegenüber 2014 unverändert.
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06030101 Zuschüsse für Maßnahmen der 
außerschulischen Jugendbildung 531800 1.053 € 560 € 1.490 € 1.500 € 1.500,00 €       0 €

06030102 Rückzahlung von Kreiszuschüssen zur 
Jugendarbeit E 421100 0 € 0 € 546 € 500 € 500,00 €          0 €

06030102 Zuschüsse für Maßnahmen der Kinder- und 
Jugenderholung 531800 37.078 € 35.674 € 32.688 € 50.000 € 45.000,00 €     -5.000 €

06030103 Zuschüsse für internationale 
Jugendbegegnungen 531800 0 € 168 € 0 € 2.000 € 2.000,00 €       0 €

06030104 Zuschüsse für Maßnahmen der 
Mitarbeiterfortbildung 531800 4.065 € 3.702 € 2.465 € 3.500 € 3.500,00 €       0 €

06030105 Zuschüsse für Maßnahmen der sonstigen 
Jugendarbeit 531800 4.170 € 1.543 € 2.324 € 6.000 € 6.000,00 €       0 €

06030106 Kosten für Maßnahmen der Jugendarbeit
539100                                  
528100                         
529100

959 € 147 € 1.242 € 1.500 € 1.500,00 €       0 €

06030107 Kosten für Jugendleiter/innen Card 539100 75 € 12 € 49 € 200 € 200,00 €          0 €

06040100 Entgelte Jugendzeltplätze E K
U 432100 17.185 € 20.661 € 20.978 € 20.000 € 20.000,00 €     0 €

06040100 Einnahme sonstige Kostenersätze 
Jugendzeltplätze E K

U 459100 110 € 110 € 568 € 100 € 100,00 €          0 €

06040100 Unterhaltung, Anschaffung  Jugendzeltplätze 
- Direktaufwand - K

U 525503             1.949 € 941 € 383 € 1.000 € 1.000,00 €       0 €

06040100 Unterhaltung, Anschaffung Jugendzeltplätze K
U 525502             

5281/91 499 € 82 € 1.615 € 2.000 € 6.400,00 €       4.400 €

06040200 Zuweisungen Land offene Jugendarbeit E 414100 82.637 € 82.637 € 82.637 € 82.600 € 82.600,00 €     0 €

06040200 Betriebskostenzuschüsse offene 
Jugendhilfeeinrichtungen 531800 500.095 € 517.352 € 583.887 € 620.000 € 620.000,00 €   0 €

06050101 Zuschüsse Jugendwerkstatt K
U 531800 283.941 € 279.602 € 280.798 € 422.000 € 378.000 € -44.000 €

06050102 Kosten für Maßnahmen im Rahmen der 
Schulsozialarbeit K

U 531800 15.867 € 26.919 € 45.537 € 42.000 € 42.000 € 0 €

Neben den durchschnittlichen Ausgaben für Reparaturen und 
Ersatzbeschaffungen wurde die Ersatzbeschaffung von 40 
Feldbetten sowie von zwei Zelthäuten kalkuliert.
Der Ansatz entspricht der voraussichtlichen Zuweisung des 
Landes für die Offene Jugendarbeit.

Weiterhin werden vielerorts für die Ferienzeit Angebote durch freie 
Träger durchgeführt. Wegen des demographischen Wandels sind 
die Teilnehmerzahlen in den zurückliegenden Jahren gesunken. 
Der Ansatz kann daher verringert werden.

Internationale Jugendbegegnung hat weiterhin für das vereinte 
Europa einen hohen Stellenwert und soll in besonderer Weise 
gefördert werden. Der Ansatz bleibt gegenüber 2014 unverändert.

Für eine gute Jugendarbeit ist die Mitarbeiterschulung eine 
wichtige Voraussetzung. Der Ansatz bleibt gegenüber 2014 
unverändert. 

Das Kreisjugendamt bezuschusst Materialien für die Jugendarbeit 
sowie berufsvorbereitende Maßnahmen und Wochenendfreizeiten. 
Der Ansatz bleibt gegenüber 2014 unverändert.

Veranstaltungen im Rahmen des Projektes "Generation Jugend" 
(Kooperationsprojekt der kommunalen Jugendpflege) sind hier zu 
veranschlagen. 

Die vom Kreis Heinsberg zu tragenden Kosten für die Ausstellung 
der Jugendleitercard bleiben gegenüber 2014 unverändert.

Der Ansatz bleibt unverändert.

Der Ansatz bleibt unverändert.

Der Ansatz bleibt unverändert.

Mit den Trägern der Offenen Jugendarbeit ist aufgrund von 
Verträgen die Übernahme der Personalkosten durch den Kreis 
vereinbart. Zusätzlich erhalten die Träger eine Pauschale für den 
pädagogischen Aufwand sowie für den mobilen Einsatz. Der Ansatz 
errechnet sich auf der Basis der gemeldeten Personalkosten .

Aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages aus dem Jahr 2000 
trägt das Kreisjugendamt Personal- und Sachkosten für die vom 
Caritasverband in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft 
betriebenen Schulwerkstatt in Geilenkirchen und die 
Werkeinrichtung in Hückelhoven. Hierfür sind nach der Kalkulation 
des Caritasverbandes unverändert ca. 312.000 € anzusetzen. 
Daneben wurde der Caritasverband beauftragt, eine weitere 
Schulwerkstatt für die Versorgung des Nordkreises einzurichten. 
Die verbleibenden Aufwendungen belaufen sich auf ca. 66.000 €.

Für das Projekt "Bauernhof", welches im Rahmen des § 13 SGB VIII 
zusammen mit der Janusz Korczak Schule in Geilenkirchen und 
dem Caritasverband durchgeführt wird, ist ein Betrag von 40.000 € 
vorbehaltlich der Entscheidung des Jugendhilfeausschuss über die 
Fortsetzung dieses Projektes eingeplant. Für die im Rahmen der 
Schulsozialarbeit an den Berufskollegs in Erkelenz und 
Geilenkirchen durchgeführten Bildungsseminare und 
Bildungsfahrten sind bis zu 2.000 € vorgesehen.

Die Ausgabenentwicklung zeigt, dass der Ansatz gegenüber 2014 
unverändert bleiben kann.
Aufgrund der Einnahmen in den letzten Jahren bleibt der Ansatz 
gegenüber 2014 unverändert. 
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06050200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 528100 4.557 € 3.017 € 102 € 3.500 € 3.500,00 €       0 €

06050200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 539100 594 € 185 € 150 € 1.000 € 1.500,00 €       500 €

06050200 Einnahmen für Projekte Kinder- und 
Jugendschutz E 448200 3.372 € 1.472 € 0 € 500 € 500,00 €          0 €

06050201
Zuschüsse für präventive Maßnahmen im 
Rahmen des Schutzauftrages bei 
Kindeswohlgefährdung

531800 6.850 € 7.764 € 7.750 € 12.000 € 12.000 € 0 €

06050202 Frühe Hilfen und Familienhebammendienst 533100           
539100 0 € 0 € 0 € 100.000 € 100.000 € 0 €

06050202 Frühe Hilfen und Familienhebammendienst E 414000 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 0 €

06050202 Frühe Hilfen und Familienhebammendienst E 448200 0 € 0 € 0 € 40.000 € 40.000 € 0 €

06050301 Zuschüsse für Maßnahmen der 
Familienerholung 531800 0 € 0 € 0 € 1.000 € 1.000 € 0 €

06050302 Kosten der Durchführung begleiteter 
Umgangskontakte 533100 6.381 € 6.216 € 10.908 € 10.000 € 12.500 € 2.500 €

06050303 Kosten der Betreuung und Versorgung von 
Kindern in Notsituationen 533100 6.820 € 7.104 € 3.456 € 25.000 € 10.000 € -15.000 €

06050303
Kostenerstattungen von anderen 
Sozialleistungsträgern außerhalb von 
Einrichtungen  - Notsituationen -

E 421103 101 € 27.858 € 0 € 2.000 € 1.000 € -1.000 €

06050304 Kostenbeiträge/ersätze für Hilfen in 
Einrichtungen - Mutter/Kind E 422101 13.210 € 4.720 € 6.689 € 4.500 € 11.000 € 6.500 €

06050304 Kosten der gemeinsamen Unterbringung von 
Müttern/Vätern und Kindern 533200 85.475 € 134.451 € 205.412 € 285.000 € 400.000 € 115.000 €

06050400 Gebühren Adoptionsvermittlung E K
U 431100 0 € 0 € 1.200 € 2.400 € 2.400 € 0 €

06050400 Ersätze von Adoptiveltern E K
U 448800 553 € 648 € 473 € 500 € 500 € 0 €

06050400 Kosten der Adoptionsvermittlung K
U   543109 73 € 48 € 90 € 200 € 200 € 0 €

Die Zahl der Adoptionsvermittlungen wird voraussichtlich konstant 
bleiben, weshalb der Ansatz unverändert bleibt. 

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 29.05.2013 
über die Umsetzung der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ 
entschieden, einen gemeinsamen Familienhebammendienst 
einzurichten, welcher dem Gesundheitsamt angegliedert ist und 
durch das Jugendamt koordiniert wird. Die Finanzmittel werden für 
alle fünf Jugendämter des Kreises beim Kreisjugendamt gebündelt.

Die Zahl der Adoptionsbewerber wird sich voraussichtlich nicht 
ändern, weshalb der Ansatz unverändert bleibt.

Die Vereinbarung mit dem Kinderschutzbund und dem 
Caritasverband zur Durchführung präventiver Maßnahmen und 
Projekte erfordert auch für 2015 die Bereitstellung entsprechender 
Haushaltsmittel in unveränderter Höhe.

Die im Adoptionsverfahren vorgestreckten Notargebühren bleiben 
unverändert.

Die Kindeseltern haben das Kindergeld als Kostenbeitrag 
einzusetzen. Der Ansatz berücksichtigt 5 Kinder.
Derzeit wird für vier junge Frauen und fünf Kinder Hilfe gewährt. Es 
ist davon auszugehen, dass dieser Hilfebedarf in 2015 fortbesteht. 
Die monatlichen Aufwendungen liegen derzeit je Fall zwischen 
7.000 € und 11.500 €. Der Ansatz berücksichtigt nur die 
vorgenannten Fälle.

In 3 Familien werden Umgangskontakte durch externe Anbieter 
begleitet. Das Ergebnis 2013 und die laufenden Aufwendungen 
zeigen, dass der Ansatz erhöht werden sollte.
Fällt oder fallen der/die betreuenden Elterteile z.B. 
krankheitsbedingt aus ist für Kinder- und Jugendlichen ambulante 
oder stationäre Hilfe in Notsituationen zu gewähren. Die 
Aufwendungen der letzten Jahre können eine Reduzierung des 
Ansatz rechtfertigen.
Gelegentlich sind andere Sozialleistungsträger, insbesondere 
Krankenkassen, bei der Gewährung von Hilfen in Notsituationen 
vorrangig zur Leistung verpflichtet. Bei einer erwarteten 
Reduzierung der Aufwendungen sind die Ertragserwartungen 
ebenfalls anzupassen.

Der Ansatz wird für Projekttage in Kooperation mit den Offenen 
Jugendeinrichtungen und Schulen, für Materialien des 
Medienparcours und für ein Zirkusprojekt benötigt.
Die Kosten entstehen für Jugendschutzkalender und Broschüren 
sowie für Beschaffungen und Einsätze im Zusammenhang mit der 
Kampagne "weniger Alkohol". 

Die Ausgaben bei Konto 539100/528100 werden teilweise von 
anderen Jugendämtern erstattet. 

Die Initiative "Frühe Hilfen" wird vom Bund bezuschusst.

Die von den vier anderen Jugendämter des Kreises im Rahmen der 
Initiative zu leistenden Eigenanteile werden vom Kreisjugendamt 
vereinnahmt.

Die Zuschüsse werden gewährt, damit Familien an entsprechenden 
Erholungsmaßnahmen der Wohlfahrtsverbände teilnehmen 
können. Ob in 2015 Familienerholungsmaßnahmen durchgeführt 
werden, steht nicht fest. Der Ansatz bleibt unverändert.



Anlage 2 - TOP 7

Seite 5 von 10

06050400 Werbung, Schulung und Betreuung von 
Adoptiveltern u. a. K

U

539100                   
529100                       
543109

1.633 € 1.993 € 90 € 3.000 € 3.000 € 0 €

06050500 Einnahmen Jugendgerichtsgesetz E 448200 4.000 € 2.000 € 600 € 2.000 € 1.800 € -200 €

06050500 Maßnahmen Jugendgerichtsgesetz 529100 92.163 € 92.163 € 971 € 27.000 € 12.000 € -15.000 €

06050600
Kostenerstattungen von anderen 
Sozialleistungsträgern innerhalb von 
Einrichtungen - Inobhutnahmen -

E 422103 267 € 7.269 € 184 € 1.500 € 1.500 € 0 €

06050600 Kostenerstattung an andere 
Sozialleistungsträger - Inobhutnahme- 539100 8.253 € 1.822 € 184 € 1.500 € 1.500 € 0 €

06050600 Kostenbeiträge/ersätze Inobhutnahmen E 422101 3.178 € 1.794 € 0 € 1.500 € 500 € -1.000 €

06050600 Inobhutnahmen 533200 61.328 € 52.083 € 44.020 € 65.000 € 55.000 € -10.000 €

06050701
Kostenerstattungen von anderen 
Sozialleistungsträgern außerhalb von 
Einrichtungen Vollzeitpflege Minderjährige 

E 421103 1.201.621 € 789.279 € 914.635 € 1.050.000 € 1.250.000 € 200.000 €

06050701 Kostenbeiträge/ersätze Vollzeitpflege 
Minderjährige E 421101 127.310 € 194.562 € 131.035 € 90.000 € 100.000 € 10.000 €

06050702 sonstige Dienstleistungen Vollzeitpflege 529100 738 € 683 € 1.738 € 800 € 800 € 0 €

06050701
Kostenerstattung an andere 
Sozialleistungsträger - Vollzeitpflege 
Minderjährige 

539100 724.507 € 506.091 € 330.631 € 450.000 € 450.000 € 0 €

06050701 Vollzeitpflege Minderjährige - Pflegefamilien 5331010 1.356.478 € 1.386.448 € 1.699.311 € 1.100.000 € 1.275.000 € 175.000 €

06050701 Vollzeitpflege Minderjährige - 
Erziehungsstellen 5331011 0 € 0 € 0 € 700.000 € 750.000 € 50.000 €

Der Ansatz für die Honorare der Seminarleiter und Referenten 
sowie der Bewirtungskosten bleibt unverändert.

Aufgrund ansteigender Fallzahlen kann mit erhöhten Erträgen aus 
Kostenbeiträgen der Eltern und der jungen Menschen gerechnet 
werden. Der Ansatz sollte erhöht werden.

Der Ansatz für ggf. in Klageverfahren entstehende Gerichts- und 
Rechtsanwaltskosten bleibt unverändert.

Der Kreis Heinsberg erstattet anderen Jugendämtern in ca. 40 
laufenden Fällen die für die Vollzeitpflege in Erziehungs- und 
sonstigen Pflegestellen entstehenden Kosten. Hierfür sind 
Aufwendungen von ca. 430.000 € einzuplanen. Hinzu kommen 
Aufwendungen in Abhängigkeit von Anzahl und Dauer der 
Zuständigkeitswechsel zwischen den Jugendhilfeträgern.
Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der in Pflegefamilien 
untergebrachten Kinder und Jugendliche zum Stichtag um 6 auf 
116 erhöht. Weitere ca. 8 Fallübernahmen aufgrund von 
Zuständigkeitswechseln stehen derzeit an. Das regelmäßige 
jährliche Pflegegeld einschließlich der gewährten Beihilfen beträgt 
je nach Alter ca. 7.500 € bis 11.000 €. 24 Pflegefamilien erhalten 
eine oder mehrere ergänzende psychologische oder pädagogische 
Leistung durch ambulante Dienste. Hierfür sind Aufwendungen von 
ca. 210.000 € einzuplanen. Daneben ist die voraussichtliche 
Erhöhung des Pflegegeldes zu berücksichtigen. Der Ansatz muss 
angehoben werden.
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Erziehunghstellen hat sich 
um 5 auf 33 erhöht. Die jährlichen Aufwendungen je Fall liegen 
zwischen ca. 17.000 € und 45.000 €. Das Erziehungsstellengeld 
wird voraussichtlich erhöht werden. Der Ansatz muss angepasst 
werden.

Die Jugendämter im Kreis Heinsberg beteiligen sich an den Kosten 
des Verkehrsunterrichtes mit jeweils 150 € je Veranstaltung.

Die von externen Anbietern durchgeführten Maßnahmen nach dem 
Jugendgerichtsgesetz sind weiter rückläufig. Der Ansatz kann 
entsprechend reduziert werden.  Für die von den Mitarbeitern der 
Jugendgerichtshilfe initiierten Projekte (z.B. Leseprojekt) sind 
Mittel von ca. 2.000 € vorgesehen. Die im Rahmen des § 10 
Jugendgerichtsgesetz durchgeführte Verkehrserziehung erfordert 
einen unveränderter Ansatz von ca. 2.000,00 €. 

Inobhutnahmen, deren Kosten andere Jugendämter zu erstatten 
haben, sind nur im Ausnahmefall zu erwarten. Der  Ansatz sollte 
unverändert bleiben.
Erstattungsverpflichtungen für die durch andere Jugendämter 
durchgeführten Inobhutnahmen sind auf Einzelfälle beschränkt. 
Der Ansatz kann unverändert bleiben.
Für die ersten Tage einer Inobhutnahme wird aufgrund von § 92 
Abs. 5 SGB VIII auf die Erhebung von Kostenbeiträgen verzichtet. 
Erträge sind deshalb nur im Ausnahmefall zu erwarten. Der Ansatz 
sollte unverändert bleiben.

Es ist mit einer unveränderten Zahl von ca. 30 Inobhutnahmen zu 
rechnen. Der Ansatz kann angesichts der Ergebnisse der letzten 
Jahre reduziert werden. 

Die Zahl der Pflegeverhältnisse, für die das Kreisjugendamt eine 
laufende Kostenerstattung durch ein anderes Jugendamt erhält, 
hat sich gegenüber dem Stichtag des Vorjahres um 12 auf 92 Fälle 
erhöht. Der Ansatz kann angehoben werden.
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06050702
Kostenerstattungen von anderen 
Sozialleistungsträgern innerhalb von 
Einrichtungen - Heim -

E 422103 312.116 € 348.300 € 240.990 € 400.000 € 250.000 € -150.000 €

06050702 Kostenbeiträge/ersätze Heim Minderjährige E 422101 304.827 € 301.363 € 347.353 € 280.000 € 280.000 € 0 €

06050702 Heim Minderjährige sonstige 
Dienstleistungen 529100 4.058 € 1.400 € 61 € 1.600 € 1.600 € 0 €

06050702 Kostenerstattung an andere 
Sozialleistungsträger - Heim Minderjährige 539100 81.979 € 191.042 € 191.538 € 175.000 € 190.000 € 15.000 €

06050702 Heim Minderjährige 533200 4.067.050 € 3.733.442 € 3.724.986 € 3.855.000 € 3.700.000 € -155.000 €

06050703 INSPE/Erziehungsbeistandschaft 
Minderjährige 533100 136.379 € 162.832 € 164.987 € 160.000 € 160.000 € 0 €

06050704 Kostenbeiträge/ersätze Tagesgruppe E 422101 38.511 € 18.109 € 4.190 € 1.000 € 3.000 € 2.000 €

06050704 Tagesgruppe 533200 379.930 € 248.504 € 215.568 € 230.000 € 225.000 € -5.000 €

06050705 Gruppenarbeit 533100 2.820 € 17.549 € 20.675 € 30.000 € 20.000 € -10.000 €

06050706
Kostenerstattungen von anderen 
Sozialleistungsträgern außerhalb von 
Einrichtungen  - Familienhilfe -

E 421103 102.182 € 27.067 € 98.424 € 25.000 € 25.000 € 0 €

06050706 Kostenerstattung an andere 
Sozialleistungsträger - Familienhilfe - 539100 50.186 € 42.136 € 86.703 € 15.000 € 15.000 € 0 €

06050706 Familienhilfe 533100 1.973.715 € 2.329.384 € 2.224.118 € 2.100.000 € 2.100.000 € 0 €

06050706 Familienhilfe - Projekt Trampolin 5318000 0 € 0 € 0 € 0 € 12.000 € 12.000 €

In drei Fällen wird eine laufende Erstattungsverpflichtung eines 
anderen Jugendamtes bzw. der Bezirksregierung von insgesamt 
ca. 100.000 € jährlich bestehen. Im Übrigen sind die Erträge 
abhängig von der Anzahl der Zuständigkeitswechsel zwischen den 
Jugendhilfeträgern und der Zeitspanne bis zum Wechsel in die 
praktische Bearbeitung des anderen Jugendhilfeträgers. Der 
Ansatz sollte dem Ergebniss 2013 entsprechen.

Die derzeitige Einnahmesituation zeigt, dass der Ansatz des 
Vorjahres beibehalten werden sollte.

Der Ansatz für ggf. in Klageverfahren entstehende Gerichts- und 
Rechtsanwaltskosten bleibt unverändert.

Die Aufwendungen sind abhängig von der Anzahl der 
Zuständigkeitswechsel zwischen den Jugendhilfeträgern und der 
Zeitspanne bis zum Wechsel in die praktische Bearbeitung des 
Kreisjugendamtes. Der Ansatz muss angesichts der laufenden 
Aufwendungen und des Ergebnisses 2013 erhöht werden.

Die Zahl der minderjährigen Kinder und Jugendlichen in 
Heimerziehung lag in den letzten zwölf Monaten im Durchschnitt 
bei 68 und entspricht damit auch der aktuellen Fallzahl zum 
Stichtag 01.09.. In 2015 werden 3 Kinder gemeinsam mit der 
inhaftierten Mutter in der Mutter-Kind Einrichtung einer 
Justizvollzugsanstalt untergebracht. Sofern eine durschnittliche 
Fallbelastung von ca. 71 Hilfefällen erreicht wird, kann der Ansatz 
reduziert werden.
Die durchschnittlichen Fallzahlen lagen in den letzten Jahren 
kontinuierlich bei ca. 18 - 20. Der Ansatz des letzten Jahres kann 
unverändert übernommen werden.

Durch die Erhöhung der Fallzahlen ist auch von einer Erhöhung der 
Erträge aus Kostenbeiträgen auszugehen. 

Zum Stichtag 01.09. werden 9 Hilfen in Tagesgruppen gewährt. Die 
jährlichen Kosten je Fall betragen ca. 32.000 €. Für 2015 sollte von 
einer durchschnittliche Fallbelastung von 7 Fällen ausgegangen 
werden. 

Die Fallzahlen haben sich weiter auf derzeit 4 reduziert. Der Ansatz 
kann angepasst werden.

Die Erträge sind abhängig von der Anzahl der 
Zuständigkeitswechsel zwischen den Jugendhilfeträgern und der 
Zeitspanne bis zum Wechsel in die praktische Bearbeitung des 

Wie der Ertrag sind auch die Aufwendungen stark von Zahl und 
Dauer der Zuständigkeitswechsel abhängig. Es empfiehlt sich, den 
Ansatz des letzten Jahres beizubehalten.

Zum Stichtag 01.09. werden insgesamt 232 Familien mit 375 
Kindern betreut. Hiervon wird Familienhilfe in ca. 20 Fällen in 
Pflegefamilien erbracht. Seit 2014 sind die Aufwendungen hierfür 
unter Abrechnungsobjekt 06050701 - Vollzeitpflege - erfasst. Für 
die sonstigen Familienhilfen muss für 2015 unverändert mit 
durchschnittlichen Fallzahlen von 210 bis 220 gerechnet werden. 
Der Ansatz wird beibehalten.

Das in Trägerschaft des Caritasverbandes durchgeführte Projekt 
"Trampolin", welches sich insbesondere an suchtbelastete 
Familien und deren Kinder richtet, wird nach dem Beschluss des 
Jugendhilfeausschusses vom 09.10.2013 jährlich bezuschusst.
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06050707 Werbung, Schulung Pflegeeltern, 
Arbeitskreise

539100             
529100                
523800                  
543109

3.999 € 3.309 € 2.623 € 9.000 € 6.000 € -3.000 €

06050801 Kostenbeiträge/ersätze Eingliederungshilfe 
Minderjährige E 422101 30.266 € 36.514 € 30.227 € 20.000 € 30.000 € 10.000 €

06050801 Eingliederungshilfe Minderjährige in 
Einrichtungen 533200 368.438 € 363.516 € 420.215 € 330.000 € 395.000 € 65.000 €

06050801 Eingliederungshilfe Minderjährige in 
Einrichtungen - Schule/Internat 533201 0 € 0 € 0 € 150.000 € 85.000 € -65.000 €

06050801 Eingliederungshilfe Minderjährige außerhalb 
von Einrichtungen - Schulbegleitung 5331023 280.077 € 324.161 € 318.219 € 245.000 € 300.000 € 55.000 €

06050801
Eingliederungshilfe Minderjährige außerhalb 
von Einrichtungen - 
LRS/Dyskalkulieförderung

5331022 0 € 0 € 0 € 75.000 € 75.000 € 0 €

06050801 Eingliederungshilfe Minderjährige außerhalb 
von Einrichtungen - Autismustherapie 5331021 0 € 0 € 0 € 90.000 € 100.000 € 10.000 €

06050801
Eingliederungshilfe Minderjährige außerhalb 
von Einrichtungen - sonstige ambulante 
Hilfen 

5331020 0 € 0 € 0 € 20.000 € 30.000 € 10.000 €

06050801 Eingliederungshilfe Minderjährige sonstige 
Dienstleistungen 529100 2.247 € 2.888 € 1.637 € 1.600 € 1.600 € 0 €

06050802 Kostenbeiträge/ersätze Eingliederungshilfe 
Volljährige E 422101 20.525 € 22.068 € 19.954 € 20.000 € 25.000 € 5.000 €

06050802 Eingliederungshilfe Volljährige in 
Einrichtungen 533200 178.952 € 155.821 € 117.503 € 80.000 € 40.000 € -40.000 €

06050802 Eingliederungshilfe Volljährige in 
Einrichtungen - Schule/Internat 533201 0 € 0 € 0 € 120.000 € 180.000 € 60.000 €

06050802 Eingliederungshilfe Volljährige außerhalb 
von Einrichtungen 533100 63.758 € 45.624 € 39.179 € 80.000 € 40.000 € -40.000 €

Zum Stichtag wird in vier Fällen ambulante Eingliederungshilfe u.a. 
durch Freizeitbegleitung gewährt. Die laufenden Aufwendungen 
zeigen, dass bei unveränderter Fallzahl eine Ansatzerhöhung 
erforderlich ist.

Der Ansatz für ggf. in Klageverfahren entstehende Gerichts- und 
Rechtsanwaltskosten bleibt unverändert.

Aufgrund steigender Fallzahlen ist mit einer Erhöhung der Erträge 
aus Kostenbeiträgen zu rechnen. Der Ansatz kann erhöht werden.

Es ist damit zu rechnen, dass in 2015 zumindest in einem Fall 
zeitweise stationäre Eingliederungshilfe zu gewähren ist. Hierfür 
sollte der reduzierte Ansatz ausreichend sein.  
Die Zahl der junge Volljährigen, für die Eingliederungshilfe für eine 
angemessene Schul- bzw. Berufsausbildung zu gewähren ist, hat 
sich um 2 auf 6 erhöht. Der Ansatz muss entsprechend angepasst 
werden.
Die Zahl der jungen Volljährigen, für die ambulante 
Eingliederungshilfe u.a. als Autismustherapie oder 
Freizeitbegleitung gewährt wird, liegt konstant bei 8. Die 
Ausgabenentwicklung lässt eine Ansatzreduzierung auf das Niveau 
des Ergebnisses 2013 zu.

Die Aufwendungen für die Durchführung von Werbungs- und 
Schulungmaßnahmen für Pflegeeltern,  die Honorare für 
Seminarleiter und Referenten, die Bewirtungskosten und sonstige 
Honorare für das Sommerfest des Pflegekinderdienstes, die 
Fahrtkosten bei der Anbahnung von Pflegeverhältnissen und die 
Aufwendungen für den Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch, 
können entsprechend der Ergebnisse der lezten Jahre reduziert 
werden.

Für ca. 6 stationären Hilfen sind Kostenbeiträge mindestens in 
Höhe des Kindergeldes zu erwarten. Weiter Kostenbeiträge sind 
abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. Aufgrund des 
Ergebnisses 2013 und der aktuellen Ertragslage wird der Ansatz 
angehoben.
Derzeit wird für 7 junge Menschen Eingliederungshilfe in 
stationären Einrichtungen oder Erziehungsstellen gewährt. Das 
durchschnittliche Tagesentgelt beträgt ca. 171 €, im Einzelfall 
entstehen jährliche Kosten von ca. 80.000 €. Bei Annahme von 
durchschnittlich 6 Fällen muss der Ansatz angehoben werden.
In 2015 wird für 4 jungen Menschen in privaten Schulen und 
Internaten Eingliederungshilfe für eine angemessene Schul- bzw. 
Berufsausbildung gewährt werden. Bei der Prognose 
unveränderter Fallzahlen kann der Ansatz reduziert werden. 
Die Zahl der junge Menschen mit seelischer Behinderung, welche 
in der Schule von einem Integrationshelfer unterstützt werden, ist 
gegenüber dem Stichtag des Vorjahres um 25 % auf 19 
angestiegen. Seit Ende des Schuljahres 2009/2010 haben sich die 
Fallzahlen verfünffacht. Die Aufwendungen für eine 
Schulbegleitung liegen je Hilfefall bei 3.500 € bis 25.000 € 
jährlichen. Um hierauf und auf den weiterhin zu erwartenden 
Anstieg der Fallzahlen zu reagieren, sollte der Ansatz erhöht 
werden.
Zum Stichtag 01.09. werden ca. 42 junge Menschen (Sichtag 2014: 
40) mit Lese-/Rechtschreib- oder Rechenstörung gefördert. Für die 
LRS- und Dyskalkulieförderung entstehen jährlich Aufwendungen 
zwischen 1.200 € und 2.650 € je Hilfefall. Der Ansatz kann 
beibehalten werden.
Für 24 junge Menschen (Sichtag 2014: 22) wird eine 
Autismustherapie mit jährlichen Kosten von 4.000 € bis 7.000 € je 
Hilfefall finanziert. Es ist zu erwarten, dass die Entgelte der 
Leistungsanbieter ansteigen werden. Zudem ist mit steigenden 
Fallzahlen zu rechnen. Der Ansatz ist anzupassen.
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06050803 Landeszuschuss Inklusionspauschale E 414100 0 € 0 € 0 € 0 € 31.500 € 31.500 €

06050803 Projekte im Rahmen der Inklusion 531800 0 € 0 € 0 € 0 € 31.500 € 31.500 €

06050902 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, 
Beistandschaft 533900 101 € 0 € 0 € 200 € 200 € 0 €

06051001
Kostenerstattungen von anderen 
Sozialleistungsträgern außerhalb von 
Einrichtungen  - Vollzeitpflege Volljährige

E 421103 17.768 € 7.019 € 105.290 € 115.000 € 155.000 € 40.000 €

06051001 Kostenbeiträge/ersätze Vollzeitpflege 
Volljährige E 421101 9.927 € 27.441 € 61.280 € 27.500 € 27.500 € 0 €

06051001 Vollzeitpflege Volljährige - Pflegefamilien 5331010 60.223 € 74.841 € 142.354 € 80.000 € 90.000 € 10.000 €

06051001 Vollzeitpflege Volljährige -Erziehungsstellen 5331011 0 € 0 € 0 € 75.000 € 105.000 € 30.000 €

06051001
Kostenerstattung an andere 
Sozialleistungsträger - Vollzeitpflege 
Volljährige

539100 4.776 € 5.000 € 34.514 € 150.000 € 75.000 € -75.000 €

06051002
Kostenerstattungen von anderen 
Sozialleistungsträgern innerhalb von 
Einrichtungen

E 422103 0 € 0 € 62.768 € 0 € 35.000 € 35.000 €

06051002 Kostenbeiträge/ersätze Heim Volljährige E 422101 29.071 € 78.140 € 51.608 € 30.000 € 40.000 € 10.000 €

06051002 Heim Volljährige 533200 364.445 € 428.711 € 362.592 € 245.000 € 245.000 € 0 €

06051002 Kostenerstattung an andere 
Sozialleistungsträger - Volljährige Heim 539100 0 € 0 € 26.692 € 0 € 10.000 € 10.000 €

06051003 INSPE/Erziehungsbeistandschaft Volljährige 533100 135.411 € 125.712 € 107.075 € 140.000 € 140.000 € 0 €

06060100 Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen K
U 531800 475.026 € 395.488 € 477.915 € 507.000 € 507.000 € 0 €

Die Einnahmen im laufenden Jahr deuten auf einen unveränderten 
Ertrag hin.
Derzeit sind 8 junge Volljährige in Vollzeitpflegefamilien 
untergebracht. In den nächsten 12 Monaten werden weitere 6 
Minderjährige in Vollzeitpflege volljährig. Es ist von 
durchschnittlich 9 Hilfen auszugehen. Der Ansatz sollte angepasst 
werden.

Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen 
für die schulische Integration fördert das Land die kommunalen 
Aufwendungen mit einer jährlichen Inklusionspauschale. 

Die durch das Land gewährte Inklusionspauschale wird für 
Projekte zur Unterstützung der schulischen Inklusion eingesetzt.

Für die im Rahmen des § 1793 BGB anfallenden Kosten des 
persönlichen Kontaktes zwischen Vormund und Mündel sollte ein 
unveränderter Ansatz gebildet werden.
Bei unveränderter Fallzahl kann für 5 Volljährige in Pflegefamilien 
eine Erstattungssumme von 50.000 € und für die Volljährigen in 
Erziehungsstellen eine Summe von 105.000 € erwartet werden. Der 
Ansatz wird angehoben.

Aktuell wird für drei junge Volljährige in Erziehungsstellen Hilfe 
gewährt. In den nächsten 12 Monaten werden weitere 3 
Minderjährige in Erziehungsstellen volljährig. Die Aufwendungen je 
Fall liegen zwischen ca. 17.000 € und 30.000 € jährlich. Der Ansatz 
sollte für mindestens vier Hilfen in Erziehungsstellen gebildet 
werden. 

Die Zahl der laufenden Kostenerstattungsfälle hat sich zum 
Stichtag 01.09. auf 6 halbiert. Der Ansatz kann angepasst werden.

Die Erträge sind abhängig von der Anzahl der 
Zuständigkeitswechsel zwischen den Jugendhilfeträgern und der 
Zeitspanne bis zum Wechsel in die praktische Bearbeitung des 
anderen Jugendhilfeträgers und können daher von Jahr zu Jahr 
stark variieren. In zwei Fällen ist eine laufende Erstattung zu 
erwarten. Der Ansatz wird der aktuellen Ertragslage angepasst.

Die leicht steigenden Fallzahlen sowie die derzeitige 
Ertragssituation lassen steigende Erträge erwarten. Der Ansatz 
sollte erhöht werden.
Die Zahl der sich in Heimunterbringung befinden Volljährigen zum 
Stichtag 01.09. beträgt 6 (Stichtag 2014: 5). In 2015 werden weitere 
6 Jugendliche in Heimerziehung volljährig. Bei Annahme einer 
durchschnittlichen Fallzahl von 5 kann der Ansatz beibehalten 
werden.
Wie die Erträge sind auch die Aufwendungen von der Anzahl der 
Zuständigkeitswechsel abhängig, weshalb der Ansatz den 
aktuellen Aufwendungen angepasst werden sollte.

Die Fallzahl ist zum Stichtag 01.09. leicht auf 15 gesunken. Der 
aktuelle Aufwand zeigt, dass der Ansatz beibehalten werden sollte.

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge mit dem 
Caritasverband und der Arbeiterwohlfahrt trägt das 
Kreisjugendamt Personalkosten für die 
Erziehungsberatungsstellen in Geilenkirchen, Erkelenz und 
Heinsberg. Der Ansatz resultiert aus den Voranschlägen des 
Caritasverbandes und der AWO für 2013 und kann gegenüber dem 
Vorjahr unverändert bleiben.
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06070103 UVK-Leistungen 533100 1.089.687 € 1.094.809 € 1.089.687 € 1.155.000 € 1.155.000 € 0 €

06070103 UVK - Landesanteil 537100 52.528 € 110.437 € 52.528 € 107.500 € 107.500 € 0 €

06070103 UVK - Erstattungen an andere UVK-Stellen 539100 13.396 € 15.244 € 13.396 € 15.000 € 15.000 € 0 €

06070103 UVK sonstige Dienstleistungen 529100 0 € 184 € 0 € 800 € 800 € 0 €

06070103 UVK Aufwendungsersatz/Rückzahlung E 421101 5.845 € 3.017 € 5.845 € 10.000 € 10.000 € 0 €

06070103 UVK - übergeleitete Unterhaltsansprüche E 421102 338.447 € 386.835 € 338.447 € 230.000 € 230.000 € 0 €

06070103 UVK - Erstattungen von anderen UVK-Stellen E 421103 7.655 € 155.156 € 7.655 € 10.000 € 10.000 € 0 €

06070103 UVK - Erstattungen vom Land E 421104 537.573 € 336.414 € 537.573 € 532.000 € 532.000 € 0 €

06080100 Bundeselterngeld K
U 529100 0 € 309 € 0 € 2.000 € 2.000 € 0 €

I-0603-001 Unterhaltung und Anschaffung Inventar 
Jugendarbeit GWG 081105 0 € 0 € 500 € 500 € 500 € 0 €

I-0603-001 Unterhaltung und Anschaffung Inventar 
Jugendarbeit über 410,- Euro netto 081104 0 € 0 € 1.000 € 500 € 500 € 0 €

I-0604-001 Unterhaltung ,Anschaffung Inventar 
Jugendzeltplätze - GWG K

U 081105 0 € 150 € 1.500 € 1.000 € 1.000 € 0 €

I-0604-001 Unterhaltung, Anschaffung Inventar 
Jugendzeltplätze über 410,- Euro netto K

U 081104             
081103 9.723 € 6.679 € 7.000 € 1.000 € 1.000 € 0 €

Es sind keine Anschaffungen geplant. Für die Erneuerung 
teschnischer Geräte ist ein Ansatz dennoch vorzuhalten.

Anschaffungen sind nicht vorgesehen, trotzdem entsteht auf den 
drei Zeltplätzen des Kreises erfahrungsgemäß immer wieder ein 
Bedarf.

s. Konto 08110500

Der Einnahmestand lässt unveränderte Einnahmen erwarten. 

Der vom Land zu erstattende Anteil an den UVK-Leistungen bei 
Konto 533100 abzüglich der Erträge bei Konto 421101 beträgt 46 
2/3 %.

Für 2015 ist nicht mit veränderten Fallzahlen zu rechnen, weshalb 
der Ansatz unverändert übernommen werden kann. 

Der weiterzuleitende Landesanteil an den Einnahmen bei Konto 
421102 beträgt 46 2/3 %. 

Der Ansatz kann unverändert übernommen werden. 

s. Konto 08110500

Der Ansatz für ggf. in Klageverfahren entstehende Gerichts- und 
Rechtsanwaltskosten bleibt unverändert.

Die Fallzahlen sind unverändert, der Ansatz kann nach dem 
derzeitigen Einnahmestand beibehalten werden.

Die aktuellen Fallzahlen und Einnahmen lassen einen 
unveränderten Ansatz zu. 

Der Ansatz für ggf. in Klageverfahren entstehende Gerichts- und 
Rechtsanwaltskosten bleibt unverändert.
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